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Sc/iwe/zer fl/au/ie/me für fr/edenserba/fende Operaf/o7ien

20 Antworten auf 20 häufig gestellte Fragen

Schliß

Nauheim-Einsätze
Militärdienst?

S'il ein doppeltes Prinzip: Ein

•j®! Mrd angerechet - der andere
E^f Milizarmee als

rungsschatz und Kompetenz-
'Winn Impulse geben. Wie bei

Srh
bisherigen Einsätzen von

Weizer Blaumützen (Namibia,
ßu^^bara), werden auch für die

dç ^
Ime die Ausbildungstage in

Ein sowie ein Teil ihres

récifs Militärdienst mitge-
0 t?*' der Bundesrat wird die

"oeh in einer Verordnung
si

Als Grössenordnung lässt

erst
Rendes sagen: An die- fechs Monate Blauhelmein-

Miü^ ®twa die Hälfte an die

reç^'^^istungspflicht ange-

| ^
SesteiJjj^'"^ ®'auhelme rechtlich

Sçh

ausschi^^ Nauhelme unterstehen

techt schweizerischem

stisch ^dsätzllch sind sie juri-
Arme gleichgestellt wie alle

^'isatj^P^Sen - nur dass ihr
tus

jsp
" freiwillig ist. Ihr Sta-

dem
e' vergleichbar mit

%ngsw^ Angehörigen des Fe-

^«chun "^^°rps oder des Über-

desrat ^®®®^waders. Der Bun-

^sorifj ^ zudem in einem
^Orschrm-^ Reglement die Dienst-
drid '"-.das Klageverfahren
fest.

£5 f'sziplinarstrafordnung

jj*r çj^ ^'e also kein Angehöri-
dt im Beizer Blauhelm-Ein-

^ kjrht ^'*nd von einem frem-
"ter abgeurteilt.

'6. \v
^"heln|^/^"st ^hwelzer
f*i?

Sch
Beizer Blauhelme bilden

eine kompakte nationale Truppe
und werden auch von einem
Schweizer geführt. Zwar würde
unser Kontingent als Ganzes ei-

nem von der UNO oder von der
KSZE eingesetzten Kommando un-
terstellt; im Einsatz aber läge die
Befehlsgewalt über unser Blau-
helm-Bataillon bei schweizerischen
Kommandanten. Selbst der örtli-
che Befehlshaber (Force Corhman-
der) könnte von der Truppe nichts

verlangen, was dem vom Bundes-
rat eingegangenen Mandat zuwi-
derliefe. Angehörige der Schwei-

zer Armee werden also nicht
«wie Söldner in fremde Dienste

geschickt».

17. Wo wären Blauhehn-Einsätze
denkbar?

Als Ersteinsätze für das Schweizer

Blauhelm-Kontingent kämen z.B.

die Überwachung des griechisch-
türkischen Waffenstillstandes auf

Zypern (UNFICYP) oder die Auf-

rechterhaltung der Pufferzone an

der syrisch-israelischen Grenze

(UNDOF) in Frage. Nach entspre-
chender praktischer Erfahrung wä-

ren auch Engagements im Rahmen

der UNIFIL in Südlibanon oder der
UNIKOM in der entmilitarisierten
Zone entlang der irakisch-kuwaiti-
sehen Grenze möglich.

18. Wo kämen Einsätze nicht in

Frage?

Überall da, wo man nicht von rei-

nem peace-keeping sprechen kann.

Heikel wäre eine Beteiligung von
Schweizern an der UNO-Mission
In Bosnien (UNPROFOR). Ganz und

gar ausgeschlossen wären im jet-
zigen Zeitpunkt eine Mitwirkung
an den U NO-Operationen in

Somalia, weil UNOSOM Ii auch

peace-enforcement beinhaltet.

Friedens-Terminolo-
gie der UNO

Die Vereinten Nationen kennen
vier verschiedene Arten von
Friedensoperationen:
Peace-keeping ist eine UNO-
Mission im Konfliktgebiet, die
aus Militärs, Polizisten und/oder
Zivilisten besteht. Mit ihrer Prä-

senz müssen alle am Konflikt
beteiligten Parteien einverstan-
den sein. Es ist die geläufigste
Form friedenserhaltender UNO-
Aktivitäten. Beispiel: Zypern.
Peace-enforcement besteht
darin, auf offene Aggression, ob
unmittelbar bevorstehend oder
schon im Gang, zu reagieren.
Die Instrumente dazu: Abbruch
von Beziehungen, Sanktionen,
Blockaden oder Einsatz von
Kampfverbänden - auch gegen
den Willen des Aggressors. Bis-
her erfolgte militärisches pea-
ce-enforcement nur in Somalia
unter Führung der UNO. Im
Krieg gegen den Irak handelte
es sich um eine Aktion einer
multinationalen Truppe, die
von der UNO gebilligt wurde.
Peace-building umfasst Hand-

lungen nach einem Konflikt, die
darauf abzielen, durch Schaffung
geeigneter Strukturen den Frie-

den zu stärken, zu sichern
sowie einen Rückfall in den
Konflikt zu vermeiden. Beispiel:
Kambodscha.
Peace-making sind Handlun-

gen, die verfeindete Parteien

mit friedlichen Mitteln zur Ver-

ständigung bringen sollen, etwa
durch Verhandlung, Untersu-

chung, Schlichtung, Gerichts-
entscheid. Peace-making ist
also vorab eine diplomatische
Aktivität, welche die UNO in
jedem internationalen Konflikt
als erste Massnahme in die
Wege leitet.
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''• Wer entscheidet über einen
Einsatz?

füglich des Engagements unse-

^ Landes: in jedem einzelnen Fall

^ Bundesrat. Individuell ent-
^neidet jede Schweizerin und
^ Schweizer selber, ob sie/er

p,
n will. Die Aufträge an die

"sdenstruppen werden nicht von

irgendwelchen fremden Militär-
gremien erteilt, sondern vom
UNO-Sicherheitsrat oder von der
KSZE. Ob und unter welchen Be-

dingungen die Schweiz einen Auf-

trag annimmt, entscheidet allein
der Bundesrat (nach Konsultation
der zuständigen Parlaments-Kom-
missionen). Wie erwähnt, sind die

Bedingungen dafür im Gesetz fest-
gelegt: Zustimmung aller Konflikt-
Parteien, strikte Unparteilichkeit
unserer Blauhelme, Waffenge-
brauch nur in Notwehr sowie
jederzeitige Rückzugsmöglichkeit.

20. Und wie steht es mit den
Risiken?

Wer an einer Blauhelm-Mission
teilnimmt, ist mit Risiken konfron-
tiert - genauso wie alle internatio-
nalen Einsätze im humanitären
Bereich (man denke an die
schweizerischen Rot-Kreuz-Dele-

gierten) mit Risiken verbunden
sind. Der Bundesrat legt auch hier

grossen Wert auf transparente und
realistische Information. Er wird
aber alles daran setzen, diese Risi-

ken so tief wie möglich zu halten:
mit seriös ausgehandelten, auf die
Stärken unserer Blauhelme zuge-
schnittenen Mandaten, mit guter,
situationsgerechter Ausrüstung so-
wie mit einer gründlichen Ausbil-
dung, die auch die Erfahrungen
von Ländern mit langer Blauhelm-
Tradition miteinbezieht.

Pistole oder mit dem Sturmge-
wehr schiessen wollen.

2. Militärsport
Der Militärsport wird weiter geför-
dert und systematisiert. Erkennt-
nisse aus dem zivilen Sportbetrieb
werden laufend integriert. Die kör-

perliche Fitness der Angehörigen
der Armee soll auch mit den kür-

zeren Dienstleistungen einen

möglichst hohen Stand erreichen.
Die Sommer- und Winter-Meister-
schaffen der Armee, der Divisio-

nen und der Brigaden werden im

bisherigen Rahmen stattfinden. Es

ist aber vorgesehen, das Angebot
alle zwei Jahre durch eine Armee-
meisterschaft im Schiessen mit
entsprechenden Selektionswett-

kämpfen der Grossen Verbände zu

erweitern.

^gliche Einsätze aus heutiger Sicht
Als Ersteinsätze für Schweizer Blauhelme sind beispielsweise denkbar:

Überwachung des Waffenstillstandes auf Zypern
Ufrechterhaltung der Pufferzone an der Grenze zwischen Syrien

und Israel
<Kh entsprechender praktischer Erfahrung sind auch anspruchs-
o'lere Missionen möglich.

Einsätze

überall dort, wo es nicht um peace-keeping, sondern um peace-
^forcement geht (Beispiel: die Kampfeinsätze in Somalia)

Anforderungsprofil

^grundsätzlich: bestandene RS

J®fer Charakter
uste Gesundheit

^ufs- und Sprachkenntnisse
n möglich Auslanderfahrung

Verdienstliche Tätigkeiten

Hat j^'osswesen ausser Dienst

I, gç..
niesswesen ausser Dienst

wis

fählob^ ^weck, die Funktions-
cleren^'!,^ Persönlichen Waffe,

AnopL.. ndhabung durch den
sen „J*" der Armee und des-
Und 7i

'^Fertigkeit zu erhalten
tier cl.^orn. Deshalb wird an

Erfüllt
Schi<

ollen oler ausserdienstli-
^Or Bu^^Pl'cht festgehalten
-"-fitz ^

ihsi

^durchführen.

Schützen ^och weiterhin die
^chspfv^'^or-, Verbliebenen-,
lot-ki... und jungschützenlei-

!*>ngen
^ Alt

luhrç fp^^oenze wird neu auf 40
Sesetzt (bisher: 42).

% p.

- Der Armeeangehörige kann das

«Obligatorische» künftig gratis
schiessen. Der bisherige Pflicht-

beitrag wie auch die Zwangsmit-
gliedschaft in einem Schützen-

verein fallen weg. Die Vereine
werden für ihren personellen,
administrativen und infrastruktu-
rellen Aufwand durch den Bund

entschädigt.

- Das Schiessprogramm wird dem

neuen Sturmgewehr angepasst.

- Die Schusszahl reduziert sich

von 24 auf 20 (Beitrag an den

Lärmschutz).

- Schiesspflichtige Subalternoffi-

ziere (Leutnant, Oberleutnant)
können neu wählen, ob sie das

obligatorische Programm mit der

°u«er
4/94
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